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Wissenschaftliche Arbeiten wie beispielsweise die Bachelor- oder Masterarbeit sind Prüfungsleistungen, mit  
denen Sie zeigen sollen, dass Sie in der Lage sind, innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes eine Problem- 
stellung aus Ihrer Fachrichtung selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten. Das auf Punkten 
basierende Bewertungsschema zeigt Ihnen, worauf Sie achten sollten.

Notenverteilung:  
1 = 95 - 100 | 1,3 = 90 - 94 | 1,7 = 85 - 89 | 2 = 80 - 84 | 2,3 = 76 - 79 | 2,7 = 72 - 75 
3,0 = 68 - 71 | 3,3 = 63 - 67 | 3,7 = 58 - 62 | 4,0 = 50 - 57 | 5 = 0 - 49 

BEWERTUNGSDIMENSION KRITERIEN PUNKTE

INHALT

FORM

METHODIK

LITERATUR

- Schwierigkeitsgrad des Themas
- Erfassung und Durchdringung der Themenstellung
- Begriffsklärung / Definitionen
- Originalität, Kreativität und Neuigkeitswert
- Nutzen für die Forschung / Praxis / Theorie
- Eigene Ideen / Konzepte / Lösungsansätze
- Formulierung weiterführender Fragestellungen für   
  künftige Arbeiten

- Aufbau und Gliederung der Arbeit
- Vorhandensein korrekter Verzeichnisse 
  (Inhalts-, Abbildungs-, Tabellenverzeichnis)
- Existenz eines roten Fadens
- Wissenschaftliche Sprache 
  (Verständlichkeit, Stil, Lesbarkeit)
- Rechtschreibung und Grammatik
- Optisches Erscheinungsbild 
  (z. B. Schrifttype und -größe, Seitenränder, Bindung)
- Qualität der Visualisierung, Abbildungen und Grafiken
- Einhaltung formaler Kriterien
  (z. B. Deckblatt, Seitenzahl, Fristen)

- Problembeschreibung, Hypothesen, Fragestellung
- Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
  Methoden
- Systematisches Vorgehen
- Kritische Reflektion, Entwicklung einer eigenen Position
- Einhaltung der Gütekriterien empirischer Forschung
- Darstellung der Lösungswege bzw. der Methodik
- Erkennbarkeit der Eigenleistung

- Qualität und Aktualität der verwendeten Literatur
- Verwendung internationaler Quellen
- Angemessene Zitierfrequenz
- Einhaltung der Zitierregeln
- Umfang des Literaturverzeichnisses
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